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Mindestspanngliedabstand im sofortigen Verbund nach  
DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [2] 

 
In [1], Abschnitt 8.10.1.2 werden lichte Mindestabstände zwischen einzelnen Spanngliedern im sofor-
tigen Verbund festgelegt. Diese Mindestabstände dienen der Begrenzung der Betondruckspannungen 
an den Verankerungen, sie sollen Betonabplatzungen infolge zu großer Spaltzugkräfte verhindern und 
die ausreichende Verankerung der Spannglieder sowie das zuverlässige Einbringen des Betons sicher-
stellen. 
Nach [1], Bild 8.14 ergeben sich die folgenden Mindestabstände. 

- vertikaler Mindestabstand  av = MAX 
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- horizontaler Mindestabstand ah = MAX 
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In diesen Gleichungen werden die folgenden Einflussfaktoren berücksichtigt. 

dg Größtkorndurchmesser der Gesteinskörnung 
Ø Durchmesser des einzelnen Spannglieder im sofortigen Verbund 

 
 
Nach [2] ist zu berücksichtigen, dass abweichend von den Regelungen in [1], Abschnitt 8.10.1.2 (1) 
diesen Mindestabstände nur unterschritten werden dürfen, wenn hierfür eine Zulassung oder eine Zu-
stimmung im Einzelfall erteilt wurde. Einzige Ausnahme ist eine Bündelung der Spannglieder im Ver-
ankerungsbereich. Diese Bündelung soll zwar nach [1], Abschnitt 8.10.1.2 (2) vermieden werden, ist 
jedoch zulässig, wenn das einwandfrei Einbringen und Verdichten des Betons sowie ein ausreichender 
Verbund zwischen Spanngliedern und Beton sichergestellt ist. 
 
 
Eine Auswertung der o.g. Gleichungen für die üblichen Größtkorndurchmesser dg = 16 mm und 
dg = 32 mm führt zu den in den folgenden Diagrammen dargestellten Mindestabständen. Die Verläufe 
der Mindestabstände av und ah sind in Abhängigkeit von dem Spannstahldurchmesser Ø dargestellt. 
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Mit Hilfe dieser beiden Diagramme können sehr schnell die Mindestabstände av und ah für Spannglieder 
im sofortigen Verbund mit einem Spannglieddurchmesser 4,0 mm ≤ Ø ≤ 15,7 mm ermittelt werden.  
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